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Im Namen des Deutschen Volkes 

ıı 

In der Strafsache gegen den Arbe i te r  M K 
Cf ab, Protektíonsangehörigen, ı 

wegen Verbrechens nach dem § 2 Volksschådl ingsVO 
hat das Reichsgericht, 3.Strafsenat, in der Sitzung vom 
26. Oktober 1942, an der teilgenommen haben 

a ls  Richter :  ı 

der Präsident des Reíchsgeríchts .Dr.Dr.Bumke 
und d i e  Reichsgericntsräte Dr. Hartung,Dr.Froel.ı'ch, 
Schaefer II und Paul, ı 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
. der Landgerichtsdírektor Fränkel, 

auf d i e  nicht igkettsbeschwer-de des Oberreíchsanwal ts  nach ııündı 
l ichter Verhandlung für RecNt erkannt: 
Bas .Urteil des Sonderger tchts bei den Deutschen Landgericht in  

P r a o vom 22.Juni 1942 wi rd,  soweit es den Angeklagten KG | 
K bet r i f f t ,  im Strafausspruch, etnschl teil ich der .Feststel- 
lungen, d i e  diesem zu Grunde l iegen,  aufgehoben. Die  Sache w i r d  in 
diesem Umfang zu neuer Verhandlung und . Ihtscnefdung an das Sondern 
ger icht  zurückverwi esen. 
' Von 

aus 

Rechts 

Gründe 

Der Angeklagte hat als rückfälle iger Dieb im Juni, Argus; und 
September 1.940 in  .Prag und . i n  der Umgebung Frage sechs schwere 
nächtliche Diebstähle, i n  einem Fall al le in,  im übrigen i n  Gemeı'n= 
Schaft m i t  Je einem Diebsgenoesen, begangen. In hat dabei i n  be= 

. . :reeht- 

weg en 
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trächtlieher .Menge Lebensmittel und lebenswichtige Gebrauchsgegenı 
Stände (80 kg Kaffee, .5 lebende Gänse, Trikotagen und Råschestückq 
zwei He rrenanzüge und anderes) erbeutet. In allen Fällen Nat er 
bei Begehung der Ihren die zur Abwehr von `I¶íegergefahr angeordne=~ 
den Verdunkelungsmaflnahmen ausgenutzt und sich je eines Verbrew 
Chefs nach dem § 2 Falkssehddl ingsVO vom 53 September 1919 - Rasa. I' S;l6Z9 - schuldig gemacht. Bus Landgericht hat ihn auf 
Grund des § 2 Volksschddl ings7o in Verbindung mit den §§ 242, 243 
.Nr. 2 und 7, 244, 74 und mit dem § 20a Abs. 2 und J StGB als ge= 
jährlichen Gewohnhettsverbrecher zu einer Gesamtstrafe von 7' Jah: 
ren Zuchthaus und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verur= 
teilt und zugleich die Sicherungsverwahrung angeordnet. 

Die Ntchtígkeítsbeschwerde erhebt Bedenken gegen den Straff= 
ausspruch. Sie hat Infclg. 

1.) Das Sbndergericht hat den § 2 Volksschddl íngsfø angeweht= 
der, aber nicht die nahe liegende frage erörtert, ob nicht jedes 
der dem vielfach vorbestraften Angeklagten jetzt zur Last .fallen= 
den sechs Verdunkelungsuerbrechen sieh als ein besonders schwerer 
Idyll darstellt und ab hiernach nicht die Verhängung der höchsten 
Strafe geboten war. Ih der Gesamtwürdigung der .Persönl íchkeit _und 

der Taten des Angeklagten ist ,festgestellt, daß ihn seine Uhste= 
ewigkeit nach zettweílíger ordnungsmdßtger Arbeit stets wieder un= 
.fehlbar auf den Weg strafbarer Handlungen gebracht hat. Seine Vor- 
strafen und sein ganzes Vorleben ergeben einen Hang zu, strqfbarer 
Ewtätigung, von der er sich auch durch schwere Streuten nicht :u= . 

rückhalten läßt. .Die 'jetzt zur Aburteilung gelangten Taten zeigen 
eine hemmungslose verbrecherische Energie in ihrer Vorbereitung 
und in ihrer im einzelnen rafifíníerten Durchführung. IN seinen 
Diebstählen hat er eine Routine an den Ing gelegt, die ihn als 
Berufs= und Gewohnheitsverbrecher erkennen läßt. Die Zahl der in 
rascher* tilge begangenen Verbrechen und der bedeutende Umfang der 
Beute an meist lebenswichtigen Verbrauchsgütern machen es wahr= 
scheinlich, daß sich diese Taten von sonstigen Verbrechen nach dem 
§ 2 Volksschådl tngsVO erheblich unterscheiden und daß ihre Beur= 
teilung als besonders schwere.FHlle gerechtfert igt ist. 

Die Urteilsgrühde enthalten eine abschob íeßende Prüfung des 
Sachverhaltes in dieser Richtung nicht. Die Strqfeumessung bedarf 
daher der erneuten Erörterung durch den Tatríchter. 

2.) 
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2 . )  Hi t  der zu 1 )  wiedergegebenen üíírd igung der Persönlich= 
z e i t  des Angeklagten steht d i e  Annahme nicht in: Anklang, daß er  
nicht  a ls  voll ig  verloren für d i e  Volksgemeinschaft anzusehen sei  
und daß daher d i e  Anwendung des 5 .z des GeSetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches vom 4..S'eptember 1941 (RG81. I S.549) ausscheíde. 
In der erneuten Verhandlung bedarf auczn d i e s e  Annahme der wíeder=r 
holten Erörterung und näheren Begründung. Zur Auslegung des § l 
a.a.O. ist auf d i e  Entscheidung des Reichsgerichts los: Bd.76 
3.91 f lg .  .zu verweisen. 

geh. Burake Harz: und .Proel ich 
Scha efer Paul 

ı 

I 


